
Änderungsantrag Nr.
TE082 

Beantragt von
Buccaneerps 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §2 (7) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, den Absatz 7 des Paragraphen §2 des Abschnitts B 
der Satzung zu ändern:

Neue Fassung:

Falls bei der Mitgliedsbeitragsverteilung nach Abs. 6 Gliederungen 
nicht existieren, fällt deren Anteil der nächsthöheren 
existierenden für das Mitglied zuständigen Gliederung zu.

Begründung

Bisher:

Sollte im Falle einer Aufteilung nach Abs. 6 kein für das Mitglied 
zuständiger Ortsverband existieren, fällt der ihm zustehende Anteil 
an den Kreisverband. Gleiches gilt für einen nicht existierenden 
zuständigen Kreisverband.

Bezirksverbände existieren nicht in diesem Paragraphen und streng 
logisch gesehen fällt der Anteil des nicht existierenden 
Kreisverbandes an.. den Kreisverband (wegen "Gleiches gilt"). Mit der 
neuen Fassung wird das klar geregelt und es werden keine konkreten 
Gliederungsnamen genannt. 
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